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Antrag auf Nutzung des Vereinsheims  
 
in Anlage ………………………………………………………………………………………………………... 
 
Antragsteller: Name/Vorname ……………………………………………………………………………… 
 
Anschrift ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mitgliedsnummer ……………………. 
 
Ich möchte am .............................. von ………… Uhr bis ca. ………… Uhr das oben genannte  
 
Vereinsheim mit ca. ……….. Personen für einen privaten Zweck nutzen. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Nachfolgende Bedingungen erkenne ich an und verpflichte mich mit meiner 
Unterschrift zu deren Einhaltung: 
 
1. Gewerbliche Nutzung 

Eine gewerbliche Nutzung (Anbieten von Leistungen und Waren) ist untersagt. 
2. Speisen und Getränke 

Der Antragsteller verpflichtet sich, im Falle der Bewirtschaftung des Vereinsheimes alle Getränke 
ausschließlich über den Verein zu beziehen. Eigene Speisen können mitgebracht oder 
angeliefert werden. 

3. Nutzungspauschale 
Für die Anmietung (inkl. Anteil für Strom, Heizung etc.) werden vom Verein  
• 75,00 € für Vereinsmitglieder und 
• 150,00 € für Nichtmitglieder  

im Voraus erhoben. 
4. Geschirr und Besteck  

Auf Wunsch wird dem Antragsteller Geschirr und Besteck gegen eine Pauschale in Höhe von 
20,00 € zur Verfügung gestellt. 
Diese Pauschale ist an den Heimwirt/Obmann zu entrichten.  
Die Pauschale entfällt, wenn der Heimwirt/Obmann die Veranstaltung selbst ausrichtet. 

5. Endreinigung 
Für die anfallende Endreinigung der Räumlichkeiten hat der Antragsteller eine Pauschale in 
Höhe von 50,00 € an den Heimwirt/Obmann zu zahlen.  
Geht die Verunreinigung über das übliche Maß hinaus, kann der Heimwirt/Obmann den Betrag 
frei verhandeln. 

6. GEMA 
Bei privaten Veranstaltungen entsteht z. Zt. keine GEMA-Gebühr. 
Ausnahme: Sollte ein gewerblicher Unterhaltungskünstler engagiert sein, wird eine GEMA- 
Gebühr in Höhe von z. Zt. 25,00 € fällig 

7. Stornierung:  
• Bei Stornierung bis 4 Wochen vor dem Anmietungstermin fallen keine Stornokosten an. 
• Bei Stornierung bis 7 Tage vor Anmietung werden 50 % der o.g. Nutzungspauschale 

einbehalten.  
• Bei Stornierung danach wird die volle Nutzungspauschale einbehalten. 
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8. Haftung:  

Der Veranstalter haftet für alle durch ihn und/oder seine Gäste entstehenden Schäden.  
Der Veranstalter entbindet den Verein von jeglichen Schadenersatzforderungen, die aus 
Vereinbarungen mit dem Heimwirt/Obmann entstehen. Dies gilt auch für Ansprüche, welche 
bedingt durch höhere Gewalt entstehen.  

 
9. Nebenabreden bedürfen der Schriftform. 
 
 
 
Bad Homburg, den ………………………… Unterschrift Antragsteller …………………………………..   
 
 
Antrag genehmigt      abgelehnt 
 
 
 
……………………………..  ……………………………..  …………………………….. 
Unterschrift Vorstand   Unterschrift    Obmann z.K. 
Kleingartenbauverein e.V.  Heimwirt/Obmann 


